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A. Bekanntmachungen

• Öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Sozialausschusses am 07.03.2024
• Bekanntmachung über die Nichtzustellbarkeit von Grundbesitzabgabenbescheiden
• Bekanntmachung über die Einebnung von Gräbern



Bekanntmachung

AmDonnerstag, dem 07.03.2024, 17:00 Uhr, findet im Ratssaal des Rathauses, Oberer Markt 16, 66538
Neunkirchen, eine öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Sozialausschusses statt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil

der Sitzung am 23.11.2023
2 Vorstellung der Arbeit von Porta e.V., Verein für psychosoziale Hilfe
3 Anfragen der Ausschussmitglieder
4 Mitteilungen und Verschiedenes
Nicht öffentlicher Teil
5 Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift über den nicht

öffentlichen Teil der Sitzung am 23.11.2023
6 Abschluss eines Kooperationsvertrages mit der Neuen Arbeit Saar gGmbH - Abteilung

Neunkirchen - für das Projekt „Hütten- und Grubenweg“
7 Abschluss eines Kooperationsvertrages mit der Neuen Arbeit Saar gGmbH - Abteilung

Neunkirchen - für das Projekt „Job pro Stadt“
8 Abschluss eines Kooperationsvertrages mit der Neuen Arbeit Saar gGmbH - Abteilung

Neunkirchen - für das Projekt „JobPerspektive“
9 Anfragen der Ausschussmitglieder
10 Mitteilungen und Verschiedenes

Kreisstadt Neunkirchen 27.02.2024
Aumann, Oberbürgermeister



Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Für die nachstehend genannte Person liegt ein Grundbesitzabgabenbescheid vom 
15.01.2024 vor. 
 
 
 

Name 
 

Vorname 
 

Kassenzeichen 

 
MÜLLER 

 
Jens 

 
00.53326.7 

 
Letzte bekannte Anschrift:  Am Weiherberg 13, 66564 Ottweiler 
 
 
 
Der erlassene Bescheid kann der genannten Person nicht zugestellt werden, da der 
Aufenthaltsort unbekannt ist. 
Eine Zustellung an rechtliche Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigte ist ebenfalls 
nicht möglich. 
 
Die öffentliche Zustellung des Bescheides erfolgt deshalb gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) in Form dieser öffentlichen Bekanntmachung. 
 
Der Bescheid wird hiermit öffentlich zugestellt. Es werden damit Fristen in Gang ge-
setzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Die genannte Person oder dessen Bevollmächtigte können den betreffenden Schrift-
satz bei der Kreisstadt Neunkirchen, Kämmereiamt, Abteilung für Steuern, Zimmer 
319, Oberer Markt 16, 66538 Neunkirchen, einsehen. 
 
Gemäß § 10 Abs. 2 VwZG gilt der Bescheid als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Neunkirchen, 26.02.2024 
Bellaire, Kämmereiamt, Abteilung für Steuern 
 
 



Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Für die nachstehend genannte Person liegt ein Grundbesitzabgabenbescheid vom 
15.01.2024 vor. 
 
 
 

Name 
 

Vorname 
 

Kassenzeichen 

 
EISENBEIS 

Manfred 
z.Hd. Frau Ursel 

Eisenbeis 

 
00.00335.0 

 
Letzte bekannte Anschrift:  Malvenweg 3, 66539 Neunkirchen 
 
 
 
Der erlassene Bescheid kann der genannten Person nicht zugestellt werden, da der 
Aufenthaltsort unbekannt ist. 
Eine Zustellung an rechtliche Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigte ist ebenfalls 
nicht möglich. 
 
Die öffentliche Zustellung des Bescheides erfolgt deshalb gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) in Form dieser öffentlichen Bekanntmachung. 
 
Der Bescheid wird hiermit öffentlich zugestellt. Es werden damit Fristen in Gang ge-
setzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Die genannte Person oder dessen Bevollmächtigte können den betreffenden Schrift-
satz bei der Kreisstadt Neunkirchen, Kämmereiamt, Abteilung für Steuern, Zimmer 
319, Oberer Markt 16, 66538 Neunkirchen, einsehen. 
 
Gemäß § 10 Abs. 2 VwZG gilt der Bescheid als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Neunkirchen, 26.02.2024 
Bellaire, Kämmereiamt, Abteilung für Steuern 
 
 



Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Für die nachstehend genannte Person liegen jeweils Grundbesitzabgabenbescheide 
vom 16.01.2023 und 15.01.2024 vor. 
 
 
 

Name 
 

Vorname 
 

Kassenzeichen 

 
Gruß 

 
Andreas 

 
00.39760.5 

 
Letzte bekannte Anschrift:  Dubai 
 
 
 
Der erlassene Bescheid kann der genannten Person nicht zugestellt werden, da der 
Aufenthaltsort unbekannt ist. 
Eine Zustellung an rechtliche Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigte ist ebenfalls 
nicht möglich. 
 
Die öffentliche Zustellung des Bescheides erfolgt deshalb gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) in Form dieser öffentlichen Bekanntmachung. 
 
Der Bescheid wird hiermit öffentlich zugestellt. Es werden damit Fristen in Gang ge-
setzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Die genannte Person oder dessen Bevollmächtigte können den betreffenden Schrift-
satz bei der Kreisstadt Neunkirchen, Kämmereiamt, Abteilung für Steuern, Zimmer 
319, Oberer Markt 16, 66538 Neunkirchen, einsehen. 
 
Gemäß § 10 Abs. 2 VwZG gilt der Bescheid als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Neunkirchen, 29.02.2024 
Bellaire, Kämmereiamt, Abteilung für Steuern 
 
 



Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Für die nachstehend genannte Person liegen jeweils Grundbesitzabgabenbescheide 
vom 16.01.2023 und 15.01.2024 vor. 
 
 
 

Name 
 

Vorname 
 

Kassenzeichen 

 
Paolo 

 
Giuseppe 

 
00.02774.8 

 
Letzte bekannte Anschrift:  Italien 
 
 
 
Der erlassene Bescheid kann der genannten Person nicht zugestellt werden, da der 
Aufenthaltsort unbekannt ist. 
Eine Zustellung an rechtliche Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigte ist ebenfalls 
nicht möglich. 
 
Die öffentliche Zustellung des Bescheides erfolgt deshalb gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) in Form dieser öffentlichen Bekanntmachung. 
 
Der Bescheid wird hiermit öffentlich zugestellt. Es werden damit Fristen in Gang ge-
setzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Die genannte Person oder dessen Bevollmächtigte können den betreffenden Schrift-
satz bei der Kreisstadt Neunkirchen, Kämmereiamt, Abteilung für Steuern, Zimmer 
319, Oberer Markt 16, 66538 Neunkirchen, einsehen. 
 
Gemäß § 10 Abs. 2 VwZG gilt der Bescheid als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Neunkirchen, 29.02.2024 
Bellaire, Kämmereiamt, Abteilung für Steuern 
 
 



Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Für die nachstehend genannte Person liegt ein Grundbesitzabgabenbescheid vom 
15.01.2024 vor. 
 
 
 

Name 
 

Vorname 
 

Kassenzeichen 

 
ALKHAWAJAH 

 
Doaa H.H.H.A. 

 
00.77245.1 

 
Letzte bekannte Anschrift:  Kuwait 
 
 
 
Der erlassene Bescheid kann der genannten Person nicht zugestellt werden, da der 
Aufenthaltsort unbekannt ist. 
Eine Zustellung an rechtliche Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigte ist ebenfalls 
nicht möglich. 
 
Die öffentliche Zustellung des Bescheides erfolgt deshalb gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) in Form dieser öffentlichen Bekanntmachung. 
 
Der Bescheid wird hiermit öffentlich zugestellt. Es werden damit Fristen in Gang ge-
setzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Die genannte Person oder dessen Bevollmächtigte können den betreffenden Schrift-
satz bei der Kreisstadt Neunkirchen, Kämmereiamt, Abteilung für Steuern, Zimmer 
319, Oberer Markt 16, 66538 Neunkirchen, einsehen. 
 
Gemäß § 10 Abs. 2 VwZG gilt der Bescheid als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Neunkirchen, 29.02.2024 
Bellaire, Kämmereiamt, Abteilung für Steuern 
 
 



 
  
 
 Der Oberbürgermeister 

 
 
 
   
 
                                               B E K A N N T M A C H U N G 
 
           A u f r u f 
 
  über die Einebnung von Reihen-, Kinderreihen- und Urnenreihen- 
                       gräbern (Einzelgräbern) und über den Ablauf der Nutzungsrechte  

von Familien- und Urnenfamiliengräbern auf den Friedhöfen der 
Kreisstadt Neunkirchen 

 
1. Mit Wirkung vom 01. Januar 2024 sind auf den Friedhöfen Zentralfriedhof Furpach, Wel-

lesweiler, Frankenfeldstraße, Kohlhof, Ludwigsthal, Wiebelskirchen, Hangard, 
Münchwies, alle Reihengräber und Urnenreihengräber, die vor dem 31.12.1998 und alle 
Kinderreihengräber, die vor dem 31.12.2008 belegt wurden, für eine weitere Belegung 
geschlossen und zur Abräumung und Einebnung aufgerufen. Eine Verlängerung des 
Nutzungsrechtes ist nicht möglich. Die Ruhefrist von Kinderreihengräbern kann auf An-
trag um 10 Jahre verlängert werden. 

 
2. Mit Wirkung vom 01. Januar 2024 werden hiermit auf den Friedhöfen Zentralfriedhof 

Furpach, Wellesweiler, Frankenfeldstraße, Kohlhof, Ludwigsthal, Wiebelskirchen, Han-
gard, Münchwies, alle Familien- und Urnenfamiliengrabstätten, bei denen die 25-jährige 
Ruhefristen und Nutzungsrechte abgelaufen sind, zur Abräumung und Einebnung aufge-
rufen. Eine Verlängerung des Nutzungsrechts bzw. die Einebnung der Grabstätte muss 
beim Bauamt, Abt. für Friedhofsverwaltung, Tel. 06821/202602, beantragt werden. 

 
Dieser Aufruf ergeht aufgrund der Friedhofssatzung der Kreisstadt Neunkirchen vom 
28.04.2010. Die Frist für die Abräumung der Gräber durch die Verfügungsberechtigten be-
trägt sechs Monate und läuft am 30. Juni 2024 ab. 
 
Grabmale und Einfassungen, die während dieser Frist nicht abgeräumt worden sind, gehen 
entschädigungslos in das Eigentum der Kreisstadt Neunkirchen über. 
 
 
Neunkirchen, 29.02.2024 
Aumann, Oberbürgermeister 
 
 


